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RS UVS Steiermark 1995/09/22 30.1-
11/95

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.09.1995

Rechtssatz

Eine Bewilligung nach § 38 Abs 1 WRG (Bewilligung einer Anlage im Hochwasserab5ußbereich) ist sowohl bei einer

Bewilligungsp5icht nach § 9 WRG, als auch bei der (sinngemäß) damit häu9g in Zusammenhang stehenden

Bewilligungspflicht nach § 10 WRG nicht erforderlich.

Schlagworte

Wasserrecht keine Bewilligungspflicht

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at
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